
Benutzungsordnung für PC’s am RSG

Allgemeines Verhalten 

Den  aufsichtführenden  Lehrern  und  der  Bibliothekarin  ist  Folge  zu
leisten.  Mobiliar,  Hard-  und  Software  sind  pfleglich  zu  behandeln.
Manipulationen  an  der  Hard-  und  Softwareausstattung  sind  grund-
sätzlich untersagt. 
Das  Einnehmen  von  Speisen  und  Getränken  ist  während  der  PC-
Benutzung nicht gestattet. 
In  der  Bibliothek  kann  zu  den  Öffungszeiten  gedruckt  werden.  Im
allgemeinen  wird  pro  ausgeruckte  s/w Seite  ein  Unkostenbeitrag  von
0,05 Euro erhoben. Dieser ist sofort bei der Bibliothekarin zu bezahlen.
Beim Auftreten von Funktionsstörungen ist  sofort  der aufsichtführende
Lehrer zu verständigen. 
Eigenmächtiges Handeln ist ausdrücklich verboten.

Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 

An  den  einzelnen  Geräten  arbeiten  täglich  die  unterschiedlichsten
Personen.  Jeder  Nutzungsberechtigte  darf  sich  seine  persöhnlichen
Einstellungen wählen. Veränderungen, die alle Nutzer betreffen dürfen
nicht vorgenommen werden.
Vorschläge  zu  technischen  oder  organisatorischen  Verbesserungen
werden von Herrn Erbsmehl gern entgegengenommen. 

Benutzung des Netzwerkes und des Internet-Zugangs

Nutzungsberechtigt  sind  alle  SchülerInnen  des  Robert  Schumann
Gymnasiums  im Rahmen der  Durchführung  des  Unterrichts  oder  der
Arbeitsgemeinschaften.  Die  Computer  dürfen  nicht  privat  genutzt
werden, sie dienen  ausschließlich der Ausbildung.

Das Anmelden im Netzwerk (einloggen) ist nur unter dem zugewiesenen
Nutzernamen gestattet. 
Jeder  Nutzer  ist  für  alle  Aktivitäten,  die  unter  seiner  Identität  (Login-
Kennzeichen) ablaufen, voll verantwortlich und trägt ggf. die rechtlichen
Konsequenzen. Die Arbeitsstation, an der sich ein Nutzer im Netz ange-
meldet  hat,  ist  durch diesen niemals unbeaufsichtigt  zu lassen.  Nach
dem Beenden der Nutzung hat sich der Nutzer im Netzwerk abzumelden
(ausloggen).



Die bereitgestellten Informationen im Internet werden einer hausinternen
Selektion unterworfen. Sie entstammen weltweit verteilten Quellen und
werden durch technisch, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbreitet. 

Es gilt die gesondert ausliegende Benutzerordnung für das
Internet.

Datenschutz und Datensicherheit 

Die auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk zur Verfügung stehende
Software ist Eigentum des Herstellers. Das Robert Schumann Gymna-
sium ist  berechtigt,  diese Software für  Ausbildungszwecke zu nutzen.
Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke sowie eine Vervielfältigung oder
Veräußerung  ist  nicht  gestattet.  (Ausnahme:  Freeware,  wie  z.B.
OpenOffice und Firefox, diese das darf jeder Schüler auch auf seinem
Computer  zu  Hause  einsetzen.  Weitere  freie  Software,  die  ohne
Nachfrage kopiert werden darf befindet sich auf dem Netzlaufwerk P:) 
Alle auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk befindlichen Daten (ein-
schließlich  persönlicher  Daten)  unterliegen dem Zugriff  der  Netzwerk-
administratoren.  
Eine  Geheimhaltung  von  Daten,  die  über  das  Internet  übertragen
werden, kann in keiner Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung
jedweder Information im Internet auf jedwede Art  und Weise (auch e-
mail) kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. 
Eine Virenfreiheit des Systems wird angestrebt, kann aber nicht garan-
tiert werden. Falls in den Räumen des Robert Schumann Gymnasiums
benutzte  Disketten  oder  USB-Sticks  auf  anderen  externen  Rechnern
verwendet  werden,  so  sind diese  vorher  unbedingt  auf  Virenbefall  zu
prüfen.  Die Netzwerkadministratoren bemühen sich  um größtmögliche
Datensicherheit, bei Betriebsstörungen (Virenbefall, Hardwarestörungen)
besteht aber kein Recht auf die Unversehrtheit der persönlichen Daten.
Schadensersatzansprüche  können  in  diesem  Zusammenhang  gegen-
über dem Robert Schumann Gymnasium nicht geltend gemacht werden.

Zuwiderhandlungen

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem
Netzwerk kopieren,  machen sich strafbar und können zivil- oder straf-
rechtlich  verfolgt  werden.  Zuwiderhandlungen  gegen  diese  Ordnung
können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung für das Netzwerk
und die Arbeitsstationen disziplinarische Maßnahmen und Schadener-
satzforderungen nach sich ziehen. 


